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AMTSBLATT F 1292 B

für den Regierungsbezirk Düsseldorf

180 . Jahrgang Ausgegeben in Düsseldorf , am 13 . August 1998 Nummer 32

A. Runderlasse und Mitteilungen der Landesregierung
und der obersten Landesbehörden

272 Widmung der Landesstraße 137 in der Stadt Neuss . S . 221

B. Verordnungen , Verfügungen und Bekanntmachungen
der Bezirksregierung

Allgemeine Innere Verwaltung

273 Ungültigkeitserklärung eines Polizeidienstausweises (PD Volker Bes-
mehn). S . 222

274 Gebühren für die Pflichtprüfung gemeindlicher Betriebe . S . 222

275 Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises (Werner Wasielewsky ).
S. 222

Wirtschaft und Verkehr

276 Kraftloserklärung eines Auszuges aus der Genehmigungsurkunde für
den Gelegenheitsverkehr nach dem Personenbeförderungsgesetz
(PBefG ). S . 222

Umwelt , Raumordnung und Landwirtschaft

277 Abfallwirtschaftsplan - Teilplan Siedlungsabfälle für den Regierungs¬
bezirk Düsseldorf S. 222

278 Ordnungsbehördliche Verordnung zur Erweiterung der Naturwald¬
zelle Rehsol/1 Karte . S . 223

Gewerbeaufsicht

Antrag der Firma RWE Energie AG auf Erteilung einer Genehmigung
nach § 16 Bundes -Immissionsschutzgesetz . S . 223

Beilage: 1 Karte

A.
Runderlasse und Mitteilungen

der Landesregierung
und der obersten Landesbehörden

272 Widmung
der Landesstraße 137 in der Stadt Neuss

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Rheinland
- Straßen - und Verkehrswesen -
Az . : 550- 11 .30- 642- 85/0 . 1/137

Köln , den 30 . Juli 1998

Hiermit widme ich aufgrund von § 6 Abs . 2
StrWG NW die Landesstraße 137
von Netzknoten 4806 146
nach Netzknoten 4706 173
von Station 0,436
bis Station 3,071 .

Belehrung über den Rechtsbehelf :
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo¬
nats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben wer¬
den .
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder¬
schrift beim Direktor des Landschaftsverbandes
Rheinland - Rheinisches Straßenbauamt Mönchen¬
gladbach , Breitenbachstraße 90 , 41065 Mönchen¬
gladbach , einzulegen .

Der Direktor
des Landschaftsverbandes
Rheinland
Esser
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B.
Verordnungen ,

Verfügungen und Bekanntmachungen
der Bezirksregierung

Allgemeine Innere Verwaltung

273 Ungültigkeitserklärung
eines Polizeidienstausweises

( PD Volker Besmehn )

Bezirksregierung
25 .3- 1504

Düsseldorf , den 31 . Juli 1998

Der Polizeidienstausweis Nr . 1081 , ausgestellt am
15 . März 1993 durch das Polizeipräsidium Mülheim
für den PD Volker Besmehn ist in Verlust geraten .
Der Ausweis wird hiermit für ungültig erklärt .

Abi . Reg . Ddf . 1998 S . 222

274 Gebühren
für die Pflichtprüfung

gemeindlicher Betriebe

Bezirksregierung
32 . 15.03

Düsseldorf , den 3 . August 1998

Die Rundverfügung vom 24 . Juli 1970 (Abi . Reg .
Ddf . 1970 S . 288 ) in der Fassung meiner Rundverfü¬
gung vom 1 . Juli 1997 (Abi . Reg . Ddf . 1997 S . 218 )
wird wie folgt geändert :
In Nr . 3 des Bezugserlasses erhält Absatz 2 folgende
Neufassung :

„ ( 2 ) Die Zeitgebühr je Tagewerk beträgt für Prü¬
fungsleistungen , die ab 1 . Januar 1998 erbracht
werden , einheitlich 872,- DM .

Abi . Reg . Ddf . 1998 S . 222

275 Ungültigkeitserklärung
eines Dienstausweises
(Werner Wasielewsky )

Bezirksregierung
11 .58 .7

Düsseldorf , den 6 . August 1998

Der Dienstausweis Nr . 2046 des Verwaltungsarbei¬ters (BPR ) Werner Wasielewsky ist in Verlust
geraten .
Der Dienstausweis wird hiermit für ungültig er¬
klärt .

Abi . Reg . Ddf . 1998 S . 222

Wirtschaft und Verkehr

276 Kraftloserklärung
eines Auszuges aus der Genehmigungsurkunde

für den Gelegenheitsverkehr
nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG )

Bezirksregierung
53 .53- 27

Düsseldorf , den 4 . August 1998

Der Auszug der Firma Wessels GmbH , Drennesweg4 a , 47445 Moers , aus der Genehmigungsurkunde
vom 14 . Mai 1998 , befristet bis zum 31 . Mai 2002 , für
Ausflugsfahrten mit Kraftomnibussen gemäß § 48
Abs . 1 PBefG und für den Verkehr mit Mietomni¬
bussen gemäß § 48 PBefG für den KOM WES -MW
273 erkläre ich gemäß § 17 Abs . 5 PBefG in der zur
Zeit gültigen Fassung für kraftlos .
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Umwelt , Raumordnung und Landwirtschaft
277 Abfallwirtschaftsplan

- Teilplan Siedlungsabfälle
für den Regierungsbezirk Düsseldorf -

Bezirksregierung
52 .01 .21

Düsseldorf , den 6 . August 1998

Der Abfallwirtschaftsplan - Teilplan Siedlungsab¬
fälle - für den Regierungsbezirk Düsseldorf vom
9 . April 1998 , veröffentlicht als Sonderbeilage zum
Amtsblatt Nr . 15/1998 für den Regierungsbezirk
Düsseldorf vom 16. April 1998 und die Ordnungsbe¬
hördliche Verordnung vom 9 . April 1998 zur Ver¬
bindlichkeitserklärung des Abfallwirtschaftsplans
Teilplan Siedlungsabfälle für den Regierungsbe¬zirk Düsseldorf , veröffentlicht im Amtsblatt Nr . 15
vom 16 . April 1998 , berichtigt im Amtsblatt Nr . 16
vom 23 . April 1998 werden wie folgt ergänzt bzw .
berichtigt :

I . Abfallwirtschaftsplan - Teilplan Siedlungsab -
fälle -
1 . In Kapitel 2 .3 , Absatz 1 , Satz 1 werden die

Worte „ fünf Jahre " ersetzt durch „sechs
Jahre " .

2 . In Kapitel 4 .3 . 1 . 1 , letzter Absatz , wird Satz 2
wie folgt neu gefaßt :
„ Die Norderweiterung der Deponie ist im
Frühjahr 1998 planfestgestellt worden .

"

3 . In Kapital 4 .3 . 1 .4 , dritter Absatz nach der
Grafik , Satz 1 wird die Zahl „340000 " ersetzt
durch „350000 " .

4 . In Kapitel 5 .5 wird die Überschrift der Ta¬
belle 10 wie folgt neu gefaßt :
„Prognose der künftig zu beseitigenden reak¬
tiven Abfälle " .

5 . In Kapitel 7 .3 .3 , Absatz 4 wird Satz 3 wie
folgt neu gefaßt :
„ Planfestgestellt wurden aber lediglich 1,7
Mio . m 3

.
"

6 . In Kapitel 8 , Tabelle 19 , lfd . Nr . 4 (Deponie
Weeze -Wemb ) werden in der Spalte Bemer -
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kung die Worte „Ausweisung des Standortes
wird überprüft " ersetzt durch das Wort
„ entfällt " .

7 . In Anlage III entfällt Seite 19 .

II . Ordnungsbehördliche Verordnung zur Verbind¬
lichkeitserklärung des Abfallwirtschaftsplans -
Teilplan Siedlungsabfälle
1 . In § 3 Abs . 3 werden die Worte „MHKV

Essen " ersetzt durch „MHKW Essen " .
2 . in § 8 Abs . 2 wird das Wort „ Satz " ersetzt

durch „Nr .
" .

Abi . Reg . Ddf . 1998 S . 222

278 Ordnungsbehördliche Verordnung
zur Erweiterung

der Naturwaldzelle Rehsol/1 Karte

Bezirksregierung
62 .2 .2 .2

Düsseldorf , den 4 . September 1998

Aufgrund des § 49 Abs . 1 und 5 des Landesforstge -
setzes für das Land Nordrhein -Westfalen ( Landes -
forstgesetz - LFoG ) in der Fassung der Bekannt¬
machung vom 24 . April 1980 ( GV . NW .
S . 546/SGV. NW . 790 ) , zuletzt geändert durch
Gesetz vom 2 . Mai 1995 ( GV . NW . S . 382 ) sowie der
§ § 12 und 25 ff . des Ordnungsbehördengesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 13 . Mai 1980
(GV . NW. S . 528/SGV . NW . 2060 ) , zuletzt geändert
durch Gesetz vom 20 . Dezember 1994 (GV . NW .
S . 1115 ) , wird im Benehmen mit der Bezirkspla¬
nungsbehörde und der Höheren Landschaftsbe¬
hörde verordnet :

§ 1
Flächenerweiterung

(1) Die durch die ordnungsbehördliche Verordnung
vom 4 . August 1982 ausgewiesene Naturwaldzelle
Rehsol , veröffentlicht in der Landwirtschaftlichen
Zeitschrift Nr . 32 vom 14 . August 1982 , Seite 1974 ,
wird um die 6,40 ha große Waldfläche , die nordöst¬
lich an die bestehende Naturwaldzelle Rehsol
angrenzt , erweitert .
(2 ) Die Erweiterungsfläche weist folgende Daten
auf :
Gemarkung : Materborn
Flur: 1
Flurstücke : 8 tlw .
Eigentümer : Land Nordrhein -Westfalen
Untere Forstbehörde : Staatliches Forstamt Kleve
Gemeinde: Stadt Kleve
(3 ) Die Erweiterungsfläche ist in der beigefügten
Karte,
Blatt: Sammelplatz 2504 Rechts 5732 Hoch ,Blatt: Hamstraße 2504 Rechts 5734 Hoch ,Blatt: Knollenberg 2506 Rechts 5732 Hoch ,Blatt: Krähental 2506 Rechts 5234 Hoch ,
im Maßstab 1 : 5000 (Anlage ) durch eine schwarze
Linie mit kurzen parallelen senkrecht aufstehen¬
den Dreifachstrichen nach innen gekennzeichnet .
(4) Die Erklärung zur Naturwaldzelle erfolgt zur
langfristigen Sicherung der Waldflächen für die
wissenschaftliche Forschung und als biogeneti¬

sches Reservat . Die Naturwaldzelle ist unter Nr . 13
in das vom Ministerium für Umwelt , Raumordnung
und Landwirtschaft des Landes Nordrhein -West¬
falen geführte Verzeichnis der Naturwaldzellen
des Landes eingetragen .

§ 2
Normverweisung

Im übrigen gelten für die Erweiterungsfläche die
§ § 2 bis 5 der ordnungsbehördlichen Verordnung
vom 4 . August 1982 zur Naturwaldzelle Rehsol
entsprechend .

§ 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer
Verkündung in Kraft .

Der Direktor
der Landwirtschafts¬
kammer Rheinland
als Landesbeauftragter
- Höhere Forstbehörde -
In Vertretung
Pagenstert
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Gewerbeaufsicht

279 Antrag
der Firma RWE Energie AG

auf Erteilung einer Genehmigung
nach § 16 Bundes -Immissionsschutzgesetz

Bezirksregierung
56 .8851 . 1 . 1/4156

Düsseldorf , den 4 . August 1998

Öffentliche Bekanntmachung
(Berichtigung )

Die öffentliche Bekanntmachung vom 23 . Juli 1998
für das Vorhaben der RWE Energie AG , Krupp¬
straße 5 in 45128 Essen zur Erteilung einer Geneh¬
migung gemäß § 16 BImSchG zur wesentlichen
Änderung des bestehenden Kraftwerkes A 787 der
Bayer AG im Werk Dormagen ( Gemarkung Dor¬
magen , Flur 2 , Flurstück 693 ) durch Errichtung
einer Gas - und Dampfturbinen -Anlage ( GuD -An-
lage ) mit einer Feuerungswärmeleistung von maxi¬
mal 1250 MW bei einer Wärmeauskopplung von
maximal 310 MW und Betrieb des gesamten GuD -
Heizkraftwerkes ( Kraftwerk A 787/GuD -Anlage )
wird hinsichtlich des Auslegungs - und Einwen¬
dungszeitraumes wie folgt berichtigt :
Die Antragsunterlagen liegen in der Zeit vom
4 . August 1998 bis 3 . September 1998 bei der
Bezirksregierung Düsseldorf , Cecilienallee 2 , 40474
Düsseldorf , Zimmer 240 a , Montag und Dienstag
von 8 .30 bis 15 .00 Uhr , Mittwoch bis Freitag von
8 .30 bis 14.30 Uhr sowie am ersten Dienst im Monat
von 8 .30 bis 18 .00 Uhr bei der Stadtverwaltung
Dormagen , Technisches Rathaus (Bauverwaltung ) ,
Mathias -Giesen -Straße 11 , 41539 Dormagen , Zim¬
mer 214 , Montag von 8 .30 bis 12 .00 Uhr , 14 . 15 bis
15 .30 Uhr , Dienstag von 8 .00 bis 12 .00 Uhr , 14 . 15 bis
16 .00 Uhr , Mittwoch von 8 .30 bis 12 .00 Uhr , 14. 15 bis
15 .30 Uhr , Donnerstag von 8 .30 bis 12 .00 Uhr , 14 .15
bis 17 .00 Uhr , Freitag von 8 .30 bis 12 .00 Uhr bei der
Stadtverwaltung Monheim , Fachbereich 5 .3
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(Raumplanung und Umwelt ) , Rathausplatz 2 , 40789
Monheim , Zimmer 222 , Montag bis Mittwoch von
8 .30 bis 12 .00 Uhr , 13 .00 bis 15 .00 Uhr , Donnerstag
von 8 .30 bis 12 .00 Uhr , 13 .00 bis 17 .30 Uhr , Freitag
von 8 .30 bis 12 .00 Uhr beim Bezirksamt Köln -Chor -
weiler , Pariser Platz 1 , 50765 Köln , Zimmer 344 ,
Montag bis Donnerstag von 8 .30 bis 16 .00 Uhr ,
Freitag von 8 .30 bis 12 .00 Uhr zur Einsicht aus .
Ich fordere hiermit auf , etwaige erörterungsfähige
Einwendungen gegen das Vorhaben entweder
schriftlich oder zur Niederschrift bei mir oder an
den Auslegungsorten innerhalb der Einwendungs¬
frist in der Zeit vom 4 . August 1998 bis
17 . September 1998 vorzubringen .

Im Auftrag
Voth

Abi . Reg . Ddf . 1998 S . 223

Veröffentlichungsersuche für das Amtsblatt und den Öffentlichen Anzeiger - Beilage zum Amtsblatt - sind nur an die
Bezirksregierung - Amtsblattstelle - Cecilienallee 2 , 40474 Düsseldorf , zu richten .

Das Amtsblatt mit dem Öffentlichen Anzeiger erscheint wöchentlich .
Redaktionsschluß : Freitag , 10 .00 Uhr

Laufender Bezug nur im Abonnement . Abonnementsbestellungen und -abbestellungen können für den folgenden Abonne¬
mentsze itraum - 1 . 1 . bis 30 . 6 . und 1 . 7 . bis 31 . 12 . - nur berücksichtigt werden , wenn sie spätestens am 30 . November bzw .

31 . Mai der ABO-Verwaltung von A . Bagel , Grafenberger Allee 100 , 40237 Düsseldorf ,
Fax (0211 ) 96 82/2 29 , Telefon ( 02 11 ) 9 682241 , vorliegen .

Bei jedem Schriftwechsel die auf dem Adressenetikett in der Mitte obenstehende sechsstellige Kundennummer angeben ,
bei Adressenänderung das Adressenetikett mit berichtigter Adresse an die ABO-Verwaltung von A . Bagel zurücksenden,
Bezugspreis : Der Bezugspreis beträgt halbjährlich 21, - DM und wird im Namen und für Rechnung der Bezirksregierung

von A . Bagel im voraus erhoben .
Einrückungsgebühren für die 2spaltige Zeile oder deren Raum 1,80 DM.

Einzelpreis dieser Ausgabe 2,- DM zzgl . 1,- DM Versandkosten .
In den Bezugs - und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i . S . d . § 14 UStG enthalten .

Einzelstücke werden durch A . Bagel , Grafenberger Allee 100 , 40237 Düsseldorf ,Fax ( 02 11 ) 96 82/2 29 , Telefon (0211 ) 9 68 22 41 , geliefert . Von Vorabsendungen des Rechnungsbetrages - in welcher Form
auch immer - bitten wir abzusehen . Die Lieferungen erfolgen nur auf Grund schriftlicher Bestellung gegen Rechnung .

Herausgeber : Bezirksregierung , Cecilienallee 2 , 40474 Düsseldorf
Herstellung und Vertrieb imNamen und für Rechnung des Herausgebers : A . Bagel , Grafenberger Allee 100,40237 Düsseldorf

Druck : TSB Tiefdruck Schwann -Bagel , Düsseldorf und Mönchengladbach
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